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' Skala III für Verträge etc.

Betrag Stempel- Betrag Stempel-
bis inkl. S gebühr K bis inkl . K gebühr K

20 — . 14 2.000 12.50
40 — .26 2 .400 15.—
60 — .38 3 .200 20 —

100 —.64 4.000 25 .—
200 1.26 4 .800 30.—
300 1.88 5.600 35.—
400 2.50 6 .400 40.—
800 5 .— 7,200 45 .—

1.200 7.60 8.000 50.—
1.600 10.- 8.400 52 .00

und so fort für je ,400 K um 2 K 50 h mehr, wobei ein!
Restbetrag unter 400 K als voll anzunehmen ist . ,
Die Skala III ist anzuwenden für : Verträge

über Dienstleistungen , Kauf - und Tauschver¬
träge über bewegliche Sachen ; Lieferungsver¬
träge , die sich als Verkäufe beweglicher Sachen
darstellen , entgeltliche Zessionen und Verzicht¬
leistungen auf andere Rechte , als Schuldforde-
rungeri und Aktien , Hoffnungskäufe beweglicher
Sachen , worunter auch Kuxe , Erwerbungen
von Leibrenten mit beweglichen Sachen , Schuld¬
scheine auf den Ueberbringer auf mehr als
ro Jahre , und die Verträge , durch welche Aktien
und Kommanditgesellschaften auf Aktien au
porteur auf länger als io Jahre begründet wer¬
den ; ferner für Benefizien -Verleihungen —
dem Betrage aller damit verbundenen Jahresbe¬
züge ; für Ernennungsdekrete , Pensions -Versi¬
cherungs -Urkunden und Provisionsverleihungsde¬
krete , insoferne nicht die Diensttaxe oder die
gesetzliche Befreiung derselben eintritt , nach
dem zehnfachen Betrage der Jahrespension oder
Provision.

Kaufmännische Rechnungen und Quittungen
sind bis 20 K einschliesslich stempelfrei , über
20 K bis ioo K einschliesslich ist 2 h , über
ioo K io h Stempelgebühr . Saldierte Rechnun¬
gen, welche bei öffentlichen Kassen oder Behör¬
den als Quittung gelten , sind nach Skala I T zu
stempeln.
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